
B e k a n n t m a c h u n g 
der Stadt Bückeburg 

 

Der Verwaltungsausschuss (VA) der Stadt Bückeburg hat in seiner Sitzung am 08.03.2021 

den Beschluss zur erneuten, verkürzten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 a Abs. 3 und § 13 a BauGB für den nachfolgenden 

Bebauungsplan gefasst: 

 

B-Plan Nr. 2A, 3. Änderung „Kreuzbreite“ einschließlich örtlicher Bauvorschriften und 

einschl. 3. Berichtigung des FNP 

 

Der B-Plan wird als Bauleitplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB aufgestellt. 

Der Beschluss und die Durchführung der erneuten, verkürzten öffentlichen Auslegung werden 
hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 A „Kreuzbreite“ dient der Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzungen zur dauerhaften Sicherung und Entwicklung des im 

Plangebiet bereits vorhandenen Einzelhandelsbetriebes und der damit verbundenen 

Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Geplant ist die bislang festgesetzte 

maximale Verkaufsfläche (VK) von insgesamt 1.000 m² auf 1.205 m² innerhalb eines 

Neubauvorhabens zu erweitern. Die Neustrukturierung des Einzelhandelsstandortes erfordert 

auch die Einbeziehung einer zusätzlichen Fläche zur Ausweisung von Stellplatzflächen, die 

östlich anschließt und bislang dem angrenzenden Gewerbegebiet zugeordnet war. Die 

geplante Erweiterung der Verkaufsflächen wirkt sich nicht auf die im rechtsverbindlichen 

Bebauungsplan Nr. 2 A und dessen 1. und 2. Änderung bereits festgesetzten Maße der 

baulichen Nutzung, mit Ausnahme der v.g. Verkaufsflächenerhöhung, aus. Die vorhandene 

Eingrünung des Standortes bleibt erhalten und wird entlang der Ahnser Straße und 

Hannoverschen Straße erweitert. 

Der wirksame FNP wird im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes derart berichtigt, 

dass für die zur Entwicklung des Nahversorgungsstandortes hinzukommende östliche Fläche 

eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel - Nahversorger“ 

dargestellt wird. Bisher war diese Parzelle als gewerbliche Baufläche im FNP ausgewiesen. 

Änderungen und Ergänzungen: 

Aufgrund zusätzlicher Flächenverfügbarkeiten im Anschluss an das Plangebiet, wurden 

bezogen auf den räumlichen Geltungsbereich sowie die zeichnerischen Festsetzungen des 

Sondergebietes sowie der überbaubaren Grundstücksflächen Änderungen erforderlich. Der 

Verwaltungsausschuss der Stadt Bückeburg hat daher die erneute Auslegung des geänderten 

Entwurfes der Planunterlagen beschlossen. 

Diese Änderungen beziehen sich auf 

• Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches auf das südöstlich angrenzende Flst. 
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• Anpassung der überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Ahnser Straße 

• Festsetzung anzupflanzender Einzelbäume gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB entlang 

der Ahnser Straße und Hannoversche Straße sowie Erweiterung der Flächen zum 



Anpflanzen und mit Bindungen an den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 

• Erhöhung der Anzahl zu pflanzender Bäume im Bereich der Stellplätze 

Die übrigen Planinhalte bleiben unverändert. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bückeburg hat ferner beschlossen, dass die Dauer der 

öffentlichen Auslegung auf zwei Wochen verkürzt wird (§ 4 a Abs. 3 Satz 2 BauGB). 

Räumlicher Geltungsbereich: 

 
 

Für den B-Plan einschließlich dessen örtlicher Bauvorschriften und einschließlich der FNP -

Berichtigung wird das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB, welches für 

Bebauungspläne der Innenentwicklung angewendet werden kann, durchgeführt. Gemäß § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 und 3 BauGB wird somit von der Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 

BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen Verfügbar sind sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB ist nicht 

anzuwenden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

Der geänderte Planentwurf des B-Planes einschließlich dessen örtlicher Bauvorschriften und 
einschließlich der FNP -Berichtigung sowie die geänderte Entwurfsbegründung liegen in der 
Zeit vom 

15.04.2021 bis 30.04.2021 

im Fachbereich Planen & Bauen des Stadthauses I, Marktplatz 3, während der Sprechzeiten 



   montags – freitags 08.30 Uhr – 12.00 Uhr 
   dienstags  14.30 Uhr – 16.00 Uhr 
   donnerstags  14.30 Uhr – 18.00 Uhr 

öffentlich aus und kann dort von jedermann eingesehen werden. Die Auslegungsunterlagen 
sind ebenfalls im Internet unter www.bueckeburg.de/784 abrufbar. 

Während der o.g. Zeit können Stellungnahmen vorgetragen werden. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den zuvor genannten Bauleitplan einschließlich dessen örtlicher 
Bauvorschriften und einschließlich der FNP -Berichtigung unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 S. 2 und § 4 a Abs. 6 
BauGB). 

Es wird mit Bezug auf § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass auch Kinder und 
Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Privatpersonen mit der Abgabe einer 
Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-
Mail-Adresse zustimmen. Gem. Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO werden die Daten im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die 
Informationspflicht Ihnen gegenüber genutzt. Auf die Datenschutzhinweise unter 
https://www.bueckeburg.de/datenschutz wird verwiesen. 

 

Bückeburg, den 01.04.2021 

Der Bürgermeister 

    Brombach 
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